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Geltende Rechtslage Referentenentwurf  Gesetzentwurf  Stellungnahme des Bundes-
rates 

Änderungen im parlamenta-
rischen Verfahren 

  Artikel 1 

Änderung des Grundgesetzes 

Artikel 1 

Änderung des Grundgesetzes 

Artikel 1 

Änderung des Grundgesetzes 

Artikel 1 

Änderung des Grundgesetzes 

Artikel 1 

Änderung des Grundgesetzes 

Artikel 74 Artikel 74 Artikel 74 Artikel 74 Artikel 74 

(1) Die konkurrierende Gesetzge-

bung erstreckt sich auf folgende Ge-

biete: 

1. das bürgerliche Recht, das Straf-

recht, die Gerichtsverfassung, das 

gerichtliche Verfahren (ohne das 

Recht des Untersuchungshaftvoll-

zugs), die Rechtsanwaltschaft, das 

Notariat und die Rechtsberatung; 

[…] 

33. die Hochschulzulassung und die 

Hochschulabschlüsse. 

(1) Die konkurrierende Gesetzge-

bung erstreckt sich auf folgende Ge-

biete: 

1. das bürgerliche Recht, das Straf-

recht, die Gerichtsverfassung, das 

gerichtliche Verfahren (ohne das 

Recht des Untersuchungshaftvoll-

zugs), die Rechtsanwaltschaft, das 

Notariat und die Rechtsberatung; 

[…] 

33. die Hochschulzulassung und die 

Hochschulabschlüsse., 

34. den informationstechnischen 

Zugang zu Verwaltungsleistungen 

von Bund und Ländern ein-

schließlich der informationstech-

nischen Anwendungen, Standards 

und Sicherheitsanforderungen. 

(1) Die konkurrierende Gesetzge-

bung erstreckt sich auf folgende Ge-

biete: 

1. das bürgerliche Recht, das Straf-

recht, die Gerichtsverfassung, das 

gerichtliche Verfahren (ohne das 

Recht des Untersuchungshaftvoll-

zugs), die Rechtsanwaltschaft, das 

Notariat und die Rechtsberatung; 

[…] 

33. die Hochschulzulassung und die 

Hochschulabschlüsse., 

34. den informationstechnischen 

Zugang zu Verwaltungsleistun-

gen von Bund und Ländern ein-

schließlich der informationstech-

nischen Anwendungen, 

Standards und Sicherheitsanfor-

derungen. 

- unverändert - - unverändert - 

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 

und 27 bedürfen der Zustimmung 

des Bundesrates. 

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25, 

und 27 und 34 bedürfen der Zu-

stimmung des Bundesrates. 

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25, 

und 27 und 34 bedürfen der Zu-

stimmung des Bundesrates. 

- unverändert - - unverändert - 
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Geltende Rechtslage Referentenentwurf  Gesetzentwurf  Stellungnahme des Bundes-
rates 

Änderungen im parlamenta-
rischen Verfahren 

Artikel 90 Artikel 90 Artikel 90 Artikel 90 Artikel 90 

(1) Der Bund ist Eigentümer der bis-

herigen Reichsautobahnen und 

Reichsstraßen. 

(1) Der Bund ist Eigentümer der 

Bundesautobahnen und sonstigen 

Bundesstraßen des Fernverkehrs. 

Das Eigentum ist unveräußerlich. 

(1) Der Bund ist Eigentümer der 

Bundesautobahnen und sonstigen 

Bundesstraßen des Fernverkehrs. 

Das Eigentum ist unveräußerlich. 

- unverändert - „(1) Der Bund ist bleibt Eigen-

tümer der Bundesautobahnen 

und sonstigen Bundesstraßen 

des Fernverkehrs. Das Eigen-

tum ist unveräußerlich.“ 

 (2) Die Verwaltung der Bundesau-

tobahnen und autobahnähnlichen 

Bundesstraßen außerhalb ge-

schlossener Ortslagen mit unmit-

telbarer Anbindung an Bundesau-

tobahnen wird in 

Bundesverwaltung geführt. Der 

Bund kann sich zur Erledigung 

seiner Aufgaben einer Gesell-

schaft privaten Rechts bedienen. 

Diese Gesellschaft steht im unver-

äußerlichen Eigentum des Bun-

des. Das Nähere regelt ein Bun-

desgesetz. 

(2) Die Verwaltung der Bundesau-

tobahnen und autobahnähnlichen 

Bundesstraßen außerhalb ge-

schlossener Ortslagen mit unmit-

telbarer Anbindung an Bundesau-

tobahnen wird in 

Bundesverwaltung geführt. Der 

Bund kann sich zur Erledigung 

seiner Aufgaben einer Gesell-

schaft privaten Rechts bedienen. 

Diese Gesellschaft steht im unver-

äußerlichen Eigentum des Bun-

des. Das Nähere regelt ein Bun-

desgesetz. 

(2) Die Verwaltung der Bunde-

sautobahnen und autobahnähn-

lichen Bundesstraßen außerhalb 

geschlossener Ortslagen mit un-

mittelbarer Anbindung an Bun-

desautobahnen wird in Bundes-

verwaltung geführt. Der Bund 

kann sich zur Erledigung seiner 

Aufgaben einer Gesellschaft pri-

vaten Rechts bedienen. Diese 

Gesellschaft steht im unveräu-

ßerlichen Eigentum des Bundes. 

Das Nähere regelt ein Bundesge-

setz. Eine unmittelbare oder 

mittelbare Beteiligung Privater 

an der Gesellschaft ist ausge-

schlossen. Das Nähere regelt ein 

Bundesgesetz, das der Zustim-

mung des Bundesrates bedarf. 

(2) Die Verwaltung der Bunde-

sautobahnen wird in Bundes-

verwaltung geführt. Der Bund 

kann sich zur Erledigung seiner 

Aufgaben einer Gesellschaft 

privaten Rechts bedienen. Diese 

Gesellschaft steht im unveräu-

ßerlichen Eigentum des Bundes. 

Eine unmittelbare oder mittel-

bare Beteiligung Dritter an der 

Gesellschaft und deren Tochter-

gesellschaften ist ausgeschlos-

sen. Eine Beteiligung Privater 

im Rahmen von Öffentlich-Pri-

vaten Partnerschaften ist ausge-

schlossen für Streckennetze, die 

das gesamte Bundesautobahn-

netz oder das gesamte Netz 

sonstiger Bundesfernstraßen in 

einem Land oder wesentliche 

Teile davon umfassen. Das Nä-

here regelt ein Bundesgesetz.  

   (2a) Durch Bundesgesetz, das 

der Zustimmung des Bundesra-

tes bedarf, kann geregelt wer-

den, dass ein Land auf Antrag 

Aufgaben der Bundesautobahn-

verwaltung als eigene Angele-

genheit wahrnimmt. 
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Geltende Rechtslage Referentenentwurf  Gesetzentwurf  Stellungnahme des Bundes-
rates 

Änderungen im parlamenta-
rischen Verfahren 

(2) Die Länder oder die nach Lan-

desrecht zuständigen Selbstverwal-

tungskörperschaften verwalten die 

Bundesautobahnen und sonstigen 

Bundesstraßen des Fernverkehrs im 

Auftrage des Bundes. 

(3) Die Länder oder die nach Lan-

desrecht zuständigen Selbstverwal-

tungskörperschaften verwalten die 

Bundesautobahnen und sonstigen 

Bundesstraßen des Fernverkehrs im 

Auftrage des Bundes. 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - 

(3) Auf Antrag eines Landes kann 

der Bund Bundesautobahnen und 

sonstige Bundesstraßen des Fern-

verkehrs, soweit sie im Gebiet die-

ses Landes liegen, in bundeseigene 

Verwaltung übernehmen. 

(4) Auf Antrag eines Landes kann 

der Bund Bundesautobahnen und 

sonstige Bundesstraßen des Fernver-

kehrs, soweit sie im Gebiet dieses 

Landes liegen, in bundeseigene 

Verwaltung Bundesverwaltung 
übernehmen. 

(4) Auf Antrag eines Landes kann 

der Bund Bundesautobahnen und 

sonstige die sonstigen Bundesstra-

ßen des Fernverkehrs, soweit sie im 

Gebiet dieses Landes liegen, in bun-

deseigene Verwaltung Bundesver-

waltung übernehmen. 

- unverändert - - unverändert - 

Artikel 91c Artikel 91c Artikel 91c Artikel 91c Artikel 91c 

(1) Bund und Länder können bei der 

Planung, der Errichtung und dem 

Betrieb der für ihre Aufgabenerfül-

lung benötigten informationstechni-

schen Systeme zusammenwirken. 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - - unverändert - 

(2) Bund und Länder können auf 

Grund von Vereinbarungen die für 

die Kommunikation zwischen ihren 

informationstechnischen Systemen 

notwendigen Standards und Sicher-

heitsanforderungen festlegen. Ver-

einbarungen über die Grundlagen 

der Zusammenarbeit nach Satz 1 

können für einzelne nach Inhalt und 

Ausmaß bestimmte Aufgaben vor-

sehen, dass nähere Regelungen bei 

Zustimmung einer in der Vereinba-

rung zu bestimmenden qualifizier-

ten Mehrheit für Bund und Länder 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - - unverändert - 
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Geltende Rechtslage Referentenentwurf  Gesetzentwurf  Stellungnahme des Bundes-
rates 

Änderungen im parlamenta-
rischen Verfahren 

in Kraft treten. Sie bedürfen der Zu-

stimmung des Bundestages und der 

Volksvertretungen der beteiligten 

Länder; das Recht zur Kündigung 

dieser Vereinbarungen kann nicht 

ausgeschlossen werden. Die Ver-

einbarungen regeln auch die Kos-

tentragung. 

 (3) Artikel 74 Absatz 1 Nummer 

34 bleibt unberührt. 

(3) Artikel 74 Absatz 1 Nummer 

34 bleibt unberührt. 

- unverändert - - unverändert - 

(3) Die Länder können darüber hin-

aus den gemeinschaftlichen Betrieb 

informationstechnischer Systeme 

sowie die Errichtung von dazu be-

stimmten Einrichtungen vereinba-

ren. 

(4) Die Länder können darüber hin-

aus den gemeinschaftlichen Betrieb 

informationstechnischer Systeme 

sowie die Errichtung von dazu be-

stimmten Einrichtungen vereinba-

ren. 

(3) Die Länder können darüber hin-

aus den gemeinschaftlichen Betrieb 

informationstechnischer Systeme 

sowie die Errichtung von dazu be-

stimmten Einrichtungen vereinba-

ren. 

- unverändert - - unverändert - 

(4) Der Bund errichtet zur Verbin-

dung der informationstechnischen 

Netze des Bundes und der Länder 

ein Verbindungsnetz. Das Nähere 

zur Errichtung und zum Betrieb des 

Verbindungsnetzes regelt ein Bun-

desgesetz mit Zustimmung des 

Bundesrates. 

(5) Der Bund errichtet zur Verbin-

dung der informationstechnischen 

Netze des Bundes und der Länder 

ein Verbindungsnetz. Das Nähere 

zur Errichtung und zum Betrieb des 

Verbindungsnetzes regelt ein Bun-

desgesetz mit Zustimmung des Bun-

desrates. 

(4) Der Bund errichtet zur Verbin-

dung der informationstechnischen 

Netze des Bundes und der Länder 

ein Verbindungsnetz. Das Nähere 

zur Errichtung und zum Betrieb des 

Verbindungsnetzes regelt ein Bun-

desgesetz mit Zustimmung des Bun-

desrates. 

- unverändert - - unverändert - 

  (5) Der übergreifende informations-

technische Zugang zu den Verwal-

tungsleistungen von Bund und Län-

dern wird durch Bundesgesetz mit 

Zustimmung des Bundesrates gere-

gelt. 

- unverändert - - unverändert - 
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Geltende Rechtslage Referentenentwurf  Gesetzentwurf  Stellungnahme des Bundes-
rates 

Änderungen im parlamenta-
rischen Verfahren 

Artikel 104b Artikel 104b Artikel 104b Artikel 104b Artikel 104b 

(1) Der Bund kann, soweit dieses 

Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbe-

fugnisse verleiht, den Ländern Fi-

nanzhilfen für besonders bedeut-

same Investitionen der Länder und 

der Gemeinden (Gemeindever-

bände) gewähren, die 

1. zur Abwehr einer Störung des ge-

samtwirtschaftlichen Gleichge-

wichts oder 

2. zum Ausgleich unterschiedlicher 

Wirtschaftskraft im Bundesgebiet 

oder 

3. zur Förderung des wirtschaftli-

chen Wachstums 

erforderlich sind. Abweichend von 

Satz 1 kann der Bund im Falle von 

Naturkatastrophen oder außerge-

wöhnlichen Notsituationen, die sich 

der Kontrolle des Staates entziehen 

und die staatliche Finanzlage erheb-

lich beeinträchtigen, auch ohne Ge-

setzgebungsbefugnisse Finanzhil-

fen gewähren. 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - - unverändert - 

(2) Das Nähere, insbesondere die 

Arten der zu fördernden Investitio-

nen, wird durch Bundesgesetz, das 

der Zustimmung des Bundesrates 

bedarf, oder auf Grund des Bundes-

haushaltsgesetzes durch Verwal-

tungsvereinbarung geregelt. Die 

Mittel sind befristet zu gewähren 

(2) Das Nähere, insbesondere die 

Arten der zu fördernden Investitio-

nen, wird durch Bundesgesetz, das 

der Zustimmung des Bundesrates 

bedarf, oder auf Grund des Bundes-

haushaltsgesetzes durch Verwal-

tungsvereinbarung geregelt. Das 

(2) Das Nähere, insbesondere die 

Arten der zu fördernden Investitio-

nen und die Grundzüge der Ausge-

staltung der Länderprogramme zur 

Verwendung der Finanzhilfen, wird 

durch Bundesgesetz, das der Zu-

stimmung des Bundesrates bedarf, 

- unverändert - (2) Das Nähere, insbesondere die 

Arten der zu fördernden Investiti-

onen und die Grundzüge der Aus-

gestaltung der Länderprogramme 

zur Verwendung der Finanzhilfen, 

wird durch Bundesgesetz, das der 

Zustimmung des Bundesrates be-
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Geltende Rechtslage Referentenentwurf  Gesetzentwurf  Stellungnahme des Bundes-
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Änderungen im parlamenta-
rischen Verfahren 

und hinsichtlich ihrer Verwendung 

in regelmäßigen Zeitabständen zu 

überprüfen. Die Finanzhilfen sind 

im Zeitablauf mit fallenden Jahres-

beträgen zu gestalten. 

Bundesgesetz oder die Verwal-

tungsvereinbarung kann Bestim-

mungen über die Ausgestaltung 

der jeweiligen Länderprogramme 

zur Verwendung der Finanzhilfen 

vorsehen. Die Festlegung der Kri-

terien für die Ausgestaltung der 

Länderprogramme erfolgt im 

Einvernehmen mit den betroffe-

nen Ländern. Zur Gewährleis-

tung der zweckentsprechenden 

Mittelverwendung kann die Bun-

desregierung Bericht und Vorlage 

der Akten verlangen, Erhebungen 

bei allen Behörden durchführen 

und im Einzelfall zur Sicherstel-

lung der zweckentsprechenden 

Mittelverwendung Weisungen ge-

genüber der obersten Landesbe-

hörde erteilen. Die Mittel sind be-

fristet zu gewähren und hinsichtlich 

ihrer Verwendung in regelmäßigen 

Zeitabständen zu überprüfen. Die 

Finanzhilfen sind im Zeitablauf mit 

fallenden Jahresbeträgen zu gestal-

ten. 

oder auf Grund des Bundeshaus-

haltsgesetzes durch Verwaltungs-

vereinbarung geregelt. Das Bundes-

gesetz oder die 

Verwaltungsvereinbarung kann 

Bestimmungen über die Ausge-

staltung der jeweiligen Länder-

programme zur Verwendung der 

Finanzhilfen vorsehen. Die Festle-

gung der Kriterien für die Ausge-

staltung der Länderprogramme 

erfolgt im Einvernehmen mit den 

betroffenen Ländern. Zur Ge-

währleistung der zweckentspre-

chenden Mittelverwendung kann 

die Bundesregierung Bericht und 

Vorlage der Akten verlangen, Er-

hebungen bei allen Behörden 

durchführen und im Einzel-fall 

zur Sicherstellung der zweckent-

sprechenden Mittelverwendung 

Weisungen gegenüber der obers-

ten Landesbehörde erteilen. Die 

Mittel sind befristet zu gewähren 

und hinsichtlich ihrer Verwendung 

in regelmäßigen Zeitabständen zu 

überprüfen. Die Finanzhilfen sind 

im Zeitablauf mit fallenden Jahres-

beträgen zu gestalten. 

darf, oder auf Grund des Bundes-

haushaltsgesetzes durch Verwal-

tungsvereinbarung geregelt. Das 

Bundesgesetz oder die Verwal-

tungsvereinbarung kann Best-

immungen über die Ausgestal-

tung der jeweiligen 

Länderprogramme zur Verwen-

dung der Finanzhilfen vorsehen. 

Die Festlegung der Kriterien für 

die Ausgestaltung der Länder-

programme erfolgt im Einver-

nehmen mit den betroffenen 

Ländern. Zur Gewährleistung 

der zweckentsprechenden Mit-

telverwendung kann die Bun-

desregierung Bericht und Vor-

lage der Akten verlangen und 

Erhebungen bei allen Behörden 

durchführen. Die Mittel sind be-

fristet zu gewähren und hinsicht-

lich ihrer Verwendung in regelmä-

ßigen Zeitabständen zu 

überprüfen. Die Finanzhilfen sind 

im Zeitablauf mit fallenden Jahres-

beträgen zu gestalten. 

(3) Bundestag, Bundesregierung 

und Bundesrat sind auf Verlangen 

über die Durchführung der Maßnah-

men und die erzielten Verbesserun-

gen zu unterrichten. 

- unverändert - (3) Bundestag, Bundesregierung 

und Bundesrat sind auf Verlangen 

über die Durchführung der Maßnah-

men und die erzielten Verbesserun-

gen zu unterrichten. Die Einzelhei-

ten der Unterrichtung kann der 

- unverändert - (3) Bundestag, Bundesregierung 

und Bundesrat sind auf Verlangen 

über die Durchführung der Maß-

nahmen und die erzielten Verbes-

serungen zu unterrichten. Die Ein-

zelheiten der Unterrichtung kann 

der Bund im Einvernehmen mit 
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Bund im Einvernehmen mit den be-

troffenen Ländern vereinbaren. 

den betroffenen Ländern vereinba-

ren. 

Artikel 104c Artikel 104c Artikel 104c Artikel 104c Artikel 104c 

 Der Bund kann den Ländern Fi-

nanzhilfen für gesamtstaatlich be-

deutsame Investitionen der fi-

nanzschwachen Gemeinden und 

Gemeindeverbände im Bereich 

der kommunalen Bildungsinfra-

struktur gewähren. Artikel 104b 

Absatz 2 und 3 gelten entspre-

chend. 

Der Bund kann den Ländern Fi-

nanzhilfen für gesamtstaatlich be-

deutsame Investitionen der fi-

nanzschwachen Gemeinden und 

(Gemeindeverbände) im Bereich 

der kommunalen Bildungsinfra-

struktur gewähren. Artikel 104b 

Absatz 2 und 3 gelten gilt entspre-

chend. 

- unverändert - - unverändert - 

Artikel 107 Artikel 107 Artikel 107 Artikel 107 Artikel 107 

(1) Das Aufkommen der Landes-

steuern und der Länderanteil am 

Aufkommen der Einkommensteuer 

und der Körperschaftsteuer stehen 

den einzelnen Ländern insoweit zu, 

als die Steuern von den Finanzbe-

hörden in ihrem Gebiet vereinnahmt 

werden (örtliches Aufkommen). 

Durch Bundesgesetz, das der Zu-

stimmung des Bundesrates bedarf, 

sind für die Körperschaftsteuer und 

die Lohnsteuer nähere Bestimmun-

gen über die Abgrenzung sowie 

über Art und Umfang der Zerlegung 

des örtlichen Aufkommens zu tref-

fen. Das Gesetz kann auch Bestim-

mungen über die Abgrenzung und 

Zerlegung des örtlichen Aufkom-

mens anderer Steuern treffen. Der 

Länderanteil am Aufkommen der 

(1) Das Aufkommen der Landes-

steuern und der Länderanteil am 

Aufkommen der Einkommensteuer 

und der Körperschaftsteuer stehen 

den einzelnen Ländern insoweit zu, 

als die Steuern von den Finanzbe-

hörden in ihrem Gebiet vereinnahmt 

werden (örtliches Aufkommen). 

Durch Bundesgesetz, das der Zu-

stimmung des Bundesrates bedarf, 

sind für die Körperschaftsteuer und 

die Lohnsteuer nähere Bestimmun-

gen über die Abgrenzung sowie über 

Art und Umfang der Zerlegung des 

örtlichen Aufkommens zu treffen. 

Das Gesetz kann auch Bestimmun-

gen über die Abgrenzung und Zerle-

gung des örtlichen Aufkommens an-

derer Steuern treffen. Der 

Länderanteil am Aufkommen der 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - 
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Umsatzsteuer steht den einzelnen 

Ländern nach Maßgabe ihrer Ein-

wohnerzahl zu; für einen Teil, 

höchstens jedoch für ein Viertel die-

ses Länderanteils, können durch 

Bundesgesetz, das der Zustimmung 

des Bundesrates bedarf, Ergän-

zungsanteile für die Länder vorge-

sehen werden, deren Einnahmen aus 

den Landessteuern, aus der Einkom-

mensteuer und der Körperschafts-

teuer und nach Artikel 106b je Ein-

wohner unter dem Durchschnitt der 

Länder liegen; bei der Grunder-

werbsteuer ist die Steuerkraft einzu-

beziehen. 

Umsatzsteuer steht den einzelnen 

Ländern, vorbehaltlich der Rege-

lungen nach Absatz 2, nach Maß-

gabe ihrer Einwohnerzahl zu. Der 

Länderanteil am Aufkommen der 

Umsatzsteuer steht den einzelnen 

Ländern nach Maßgabe ihrer 

Einwohnerzahl zu; für einen Teil, 

höchstens jedoch für ein Viertel 

dieses Länderanteils, können 

durch Bundesgesetz, das der Zu-

stimmung des Bundesrates be-

darf, Ergänzungsanteile für die 

Länder vorgesehen werden, deren 

Einnahmen aus den Landessteu-

ern, aus der Einkommensteuer 

und der Körperschaftsteuer und 

nach Artikel 106b je Einwohner 

unter dem Durchschnitt der Län-

der liegen; bei der Grunderwerb-

steuer ist die Steuerkraft einzube-

ziehen. 

(2) Durch das Gesetz ist sicherzu-

stellen, daß die unterschiedliche Fi-

nanzkraft der Länder angemessen 

ausgeglichen wird; hierbei sind die 

Finanzkraft und der Finanzbedarf 

der Gemeinden (Gemeindever-

bände) zu berücksichtigen. Die Vo-

raussetzungen für die Ausgleichsan-

sprüche der ausgleichsberechtigten 

Länder und für die Ausgleichsver-

bindlichkeiten der ausgleichspflich-

tigen Länder sowie die Maßstäbe 

für die Höhe der Ausgleichsleistun-

(2) Durch das Gesetz ist sicherzu-

stellen, daß die unterschiedliche 

Finanzkraft der Länder angemes-

sen ausgeglichen wird; hierbei 

sind die Finanzkraft und der Fi-

nanzbedarf der Gemeinden (Ge-

meindeverbände) zu berücksichti-

gen. Die Voraussetzungen für die 

Ausgleichsansprüche der aus-

gleichsberechtigten Länder und 

für die Ausgleichsverbindlichkei-

ten der ausgleichspflichtigen Län-

der sowie die Maßstäbe für die 

Höhe der Ausgleichsleistungen 

(2) Durch das Gesetz ist sicherzu-

stellen, daß die unterschiedliche 

Finanzkraft der Länder angemes-

sen ausgeglichen wird; hierbei 

sind die Finanzkraft und der Fi-

nanzbedarf der Gemeinden (Ge-

meindeverbände) zu berücksichti-

gen. Die Voraussetzungen für die 

Ausgleichsansprüche der aus-

gleichsberechtigten Länder und 

für die Ausgleichsverbindlichkei-

ten der ausgleichspflichtigen Län-

der sowie die Maßstäbe für die 

Höhe der Ausgleichsleistungen 

- unverändert - - unverändert - 
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gen sind in dem Gesetz zu bestim-

men. Es kann auch bestimmen, daß 

der Bund aus seinen Mitteln leis-

tungsschwachen Ländern Zuwei-

sungen zur ergänzenden Deckung 

ihres allgemeinen Finanzbedarfs 

(Ergänzungszuweisungen) gewährt. 

sind in dem Gesetz zu bestimmen. 

Es kann auch bestimmen, daß der 

Bund aus seinen Mitteln leistungs-

schwachen Ländern Zuweisungen 

zur ergänzenden Deckung ihres 

allgemeinen Finanzbedarfs (Er-

gänzungszuweisungen) gewährt. 

Durch Bundesgesetz, das der Zu-

stimmung des Bundesrates be-

darf, ist sicherzustellen, dass die 

unterschiedliche Finanzkraft der 

Länder bei der Verteilung des 

Länderanteils am Aufkommen 

der Umsatzsteuer durch Zu-

schläge zu und Abschläge von der 

jeweiligen Finanzkraft angemes-

sen ausgeglichen wird; hierbei 

sind die Finanzkraft und der Fi-

nanzbedarf der Gemeinden (Ge-

meindeverbände) zu berücksichti-

gen. Die Voraussetzungen für die 

Gewährung von Zuschlägen und 

für die Erhebung von Abschlägen 

sowie die Maßstäbe für die Höhe 

dieser Zu- und Abschläge sind in 

dem Gesetz zu bestimmen. Für 

Zwecke der Bemessung der Fi-

nanzkraft kann die bergrechtliche 

Förderabgabe mit nur einem Teil 

ihres Aufkommens berücksichtigt 

werden. Das Gesetz kann auch be-

stimmen, dass der Bund aus sei-

nen Mitteln leistungsschwachen 

Ländern Zuweisungen zur ergän-

zenden Deckung ihres allgemei-

nen Finanzbedarfs (Ergänzungs-

zuweisungen) gewährt. 

sind in dem Gesetz zu bestimmen. 

Es kann auch bestimmen, daß der 

Bund aus seinen Mitteln leistungs-

schwachen Ländern Zuweisungen 

zur ergänzenden Deckung ihres 

allgemeinen Finanzbedarfs (Er-

gänzungszuweisungen) gewährt. 

Durch Bundesgesetz, das der Zu-

stimmung des Bundesrates be-

darf, ist sicherzustellen, dass die 

unterschiedliche Finanzkraft der 

Länder bei der Verteilung des 

Länderanteils am Aufkommen 

der Umsatzsteuer durch Zu-

schläge zu und Abschläge von der 

jeweiligen Finanzkraft angemes-

sen ausgeglichen wird; hierbei 

sind die Finanzkraft und der Fi-

nanzbedarf der Gemeinden (Ge-

meindeverbände) zu berücksichti-

gen. Zu diesem Zweck sind in dem 

Gesetz Zuschläge zu und Abschläge 

von der jeweiligen Finanzkraft bei 

der Verteilung der Länderanteile am 

Aufkommen der Umsatzsteuer zu re-

geln. Die Voraussetzungen für die 

Gewährung von Zuschlägen und 

für die Erhebung von Abschlägen 

sowie die Maßstäbe für die Höhe 

dieser Zuschläge- und Abschläge 

sind in dem Gesetz zu bestimmen. 

Für Zwecke der Bemessung der 

Finanzkraft kann die bergrechtli-

che Förderabgabe mit nur einem 

Teil ihres Aufkommens berück-

sichtigt werden. Das Gesetz kann 

auch bestimmen, dass der Bund 
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rischen Verfahren 

Ergänzungszuweisungen können 

auch solchen leistungsschwachen 

Ländern gewährt werden, deren 

Gemeinden (Gemeindeverbände) 

eine besonders geringe Steuer-

kraft aufweisen (Gemeindefinanz-

kraftzuweisungen) sowie außer-

dem solchen leistungsschwachen 

Ländern, deren Anteile an den 

Bundesmitteln nach Artikel 91b 

ihre Einwohneranteile unter-

schreiten. 

aus seinen Mitteln leistungsschwa-

chen Ländern Zuweisungen zur 

ergänzenden Deckung ihres allge-

meinen Finanzbedarfs (Ergän-

zungs-zuweisungen) gewährt. Er-

gänzungszuweisungen 

Zuweisungen können unabhängig 

von den Maßstäben nach den Sätzen 

1 bis 3 auch solchen leistungs-

schwachen Ländern gewährt wer-

den, deren Gemeinden (Gemein-

deverbände) eine besonders 

geringe Steuerkraft aufweisen 

(Gemeindefinanzsteuerkraftzu-

weisungen), sowie außerdem sol-

chen leistungsschwachen Län-

dern, deren Anteile an den 

BundesFördermitteln nach Arti-

kel 91b ihre Einwohneranteile un-

terschreiten. 

Artikel 108 Artikel 108 Artikel 108 Artikel 108 Artikel 108 

(1) Zölle, Finanzmonopole, die bun-

desgesetzlich geregelten Ver-

brauchsteuern einschließlich der 

Einfuhrumsatzsteuer, die Kraftfahr-

zeugsteuer und sonstige auf motori-

sierte Verkehrsmittel bezogene Ver-

kehrsteuern ab dem 1. Juli 2009 

sowie die Abgaben im Rahmen der 

Europäischen Gemeinschaften wer-

den durch Bundesfinanzbehörden 

verwaltet. Der Aufbau dieser Be-

hörden wird durch Bundesgesetz 

geregelt. Soweit Mittelbehörden 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - - unverändert - 
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eingerichtet sind, werden deren Lei-

ter im Benehmen mit den Landesre-

gierungen bestellt. 

(2) Die übrigen Steuern werden 

durch Landesfinanzbehörden ver-

waltet. Der Aufbau dieser Behörden 

und die einheitliche Ausbildung der 

Beamten können durch Bundesge-

setz mit Zustimmung des Bundesra-

tes geregelt werden. Soweit Mittel-

behörden eingerichtet sind, werden 

deren Leiter im Einvernehmen mit 

der Bundesregierung bestellt. 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - - unverändert - 

(3) Verwalten die Landesfinanzbe-

hörden Steuern, die ganz oder zum 

Teil dem Bund zufließen, so werden 

sie im Auftrage des Bundes tätig. 

Artikel 85 Abs. 3 und 4 gilt mit der 

Maßgabe, daß an die Stelle der Bun-

desregierung der Bundesminister 

der Finanzen tritt. 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - - unverändert - 

(4) Durch Bundesgesetz, das der 

Zustimmung des Bundesrates be-

darf, kann bei der Verwaltung von 

Steuern ein Zusammenwirken von 

Bundes- und Landesfinanzbehörden 

sowie für Steuern, die unter Absatz 

1 fallen, die Verwaltung durch Lan-

desfinanzbehörden und für andere 

Steuern die Verwaltung durch Bun-

desfinanzbehörden vorgesehen wer-

den, wenn und soweit dadurch der 

Vollzug der Steuergesetze erheblich 

verbessert oder erleichtert wird. Für 

(4) Durch Bundesgesetz, das der Zu-

stimmung des Bundesrates bedarf, 

kann bei der Verwaltung von Steu-

ern ein Zusammenwirken von Bun-

des- und Landesfinanzbehörden so-

wie für Steuern, die unter Absatz 1 

fallen, die Verwaltung durch Lan-

desfinanzbehörden und für andere 

Steuern die Verwaltung durch Bun-

desfinanzbehörden vorgesehen wer-

den, wenn und soweit dadurch der 

Vollzug der Steuergesetze erheblich 

verbessert oder erleichtert wird. Für 

(4) Durch Bundesgesetz, das der Zu-

stimmung des Bundesrates bedarf, 

kann bei der Verwaltung von Steu-

ern ein Zusammenwirken von Bun-

des- und Landesfinanzbehörden so-

wie für Steuern, die unter Absatz 1 

fallen, die Verwaltung durch Lan-

desfinanzbehörden und für andere 

Steuern die Verwaltung durch Bun-

desfinanzbehörden vorgesehen wer-

den, wenn und soweit dadurch der 

Vollzug der Steuergesetze erheblich 

verbessert oder erleichtert wird. Für 

- unverändert - (4) Durch Bundesgesetz, das der 

Zustimmung des Bundesrates be-

darf, kann bei der Verwaltung von 

Steuern ein Zusammenwirken von 

Bundes- und Landesfinanzbehör-

den sowie für Steuern, die unter 

Absatz 1 fallen, die Verwaltung 

durch Landesfinanzbehörden und 

für andere Steuern die Verwaltung 

durch Bundesfinanzbehörden vor-

gesehen werden, wenn und soweit 

dadurch der Vollzug der Steuerge-

setze erheblich verbessert oder er-
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die den Gemeinden (Gemeindever-

bänden) allein zufließenden Steuern 

kann die den Landesfinanzbehörden 

zustehende Verwaltung durch die 

Länder ganz oder zum Teil den Ge-

meinden (Gemeindeverbänden) 

übertragen werden. 

die den Gemeinden (Gemeindever-

bänden) allein zufließenden Steuern 

kann die den Landesfinanzbehörden 

zustehende Verwaltung durch die 

Länder ganz oder zum Teil den Ge-

meinden (Gemeindeverbänden) 

übertragen werden. Das Bundesge-

setz nach Satz 1 kann für ein Zu-

sammenwirken von Bund und 

Ländern bestimmen, dass bei Zu-

stimmung einer im Gesetz ge-

nannten Mehrheit Regelungen für 

den Vollzug von Steuergesetzen 

für alle Länder verbindlich wer-

den. 

die den Gemeinden (Gemeindever-

bänden) allein zufließenden Steuern 

kann die den Landesfinanzbehörden 

zustehende Verwaltung durch die 

Länder ganz oder zum Teil den Ge-

meinden (Gemeindeverbänden) 

übertragen werden. Das Bundesge-

setz nach Satz 1 kann im Bereich 

der Informationstechnik für ein Zu-

sammenwirken von Bund und 

Ländern bestimmen, dass bei Zu-

stimmung einer im Gesetz ge-

nannten Mehrheit Regelungen für 

den Vollzug von Steuergesetzen 

für alle Länder verbindlich wer-

den. 

leichtert wird. Für die den Ge-

meinden (Gemeindeverbänden) 

allein zufließenden Steuern kann 

die den Landesfinanzbehörden zu-

stehende Verwaltung durch die 

Länder ganz oder zum Teil den 

Gemeinden (Gemeindeverbänden) 

übertragen werden. Das Bundes-

gesetz nach Satz 1 kann im Be-

reich der Informationstechnik für 

ein Zusammenwirken von Bund 

und Ländern bestimmen, dass 

bei Zustimmung einer im Gesetz 

genannten Mehrheit Regelun-

gen für den Vollzug von Steuer-

gesetzen für alle Länder ver-

bindlich werden. 

 (4a) Durch Bundesgesetz, das der 

Zustimmung des Bundesrates be-

darf, kann bei der Verwaltung 

von Steuern, die unter Absatz 2 

fallen, ein Zusammenwirken von 

Landesfinanzbehörden sowie eine 

länderübergreifende Übertra-

gung von Zuständigkeiten auf 

Landesfinanzbehörden eines oder 

mehrerer Länder im Einverneh-

men mit den betroffenen Ländern 

vorgesehen werden, wenn und so-

weit dadurch der Vollzug der 

Steuergesetze erheblich verbes-

sert oder erleichtert wird. Die 

Kostentragung kann durch Bun-

desgesetz geregelt werden. 

(4a) Durch Bundesgesetz, das der 

Zustimmung des Bundesrates be-

darf, können bei der Verwaltung 

von Steuern, die unter Absatz 2 

fallen, ein Zusammenwirken von 

Landesfinanzbehörden und sowie 

eine länderübergreifende Über-

tragung von Zuständigkeiten auf 

Landesfinanzbehörden eines oder 

mehrerer Länder im Einverneh-

men mit den betroffenen Ländern 

vorgesehen werden, wenn und so-

weit dadurch der Vollzug der 

Steuergesetze erheblich verbes-

sert oder erleichtert wird. Die 

Kostentragung kann durch Bun-

desgesetz geregelt werden. 

- unverändert - - unverändert - 
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Artikel 109a Artikel 109a Artikel 109a Artikel 109a Artikel 109a 

Zur Vermeidung von Haushaltsnot-

lagen regelt ein Bundesgesetz, das 

der Zustimmung des Bundesrates 

bedarf, 

1. die fortlaufende Überwachung 

der Haushaltswirtschaft von Bund 

und Ländern durch ein gemeinsa-

mes Gremium (Stabilitätsrat), 

2. die Voraussetzungen und das 

Verfahren zur Feststellung einer 

drohenden Haushaltsnotlage, 

3. die Grundsätze zur Aufstellung 

und Durchführung von Sanierungs-

programmen zur Vermeidung von 

Haushaltsnotlagen. 

Die Beschlüsse des Stabilitätsrats 

und die zugrunde liegenden Bera-

tungsunterlagen sind zu veröffentli-

chen. 

(1) Zur Vermeidung von Haushalts-

notlagen regelt ein Bundesgesetz, 

das der Zustimmung des Bundesra-

tes bedarf, 

1. die fortlaufende Überwachung der 

Haushaltswirtschaft von Bund und 

Ländern durch ein gemeinsames 

Gremium (Stabilitätsrat), 

2. die Voraussetzungen und das Ver-

fahren zur Feststellung einer dro-

henden Haushaltsnotlage, 

3. die Grundsätze zur Aufstellung 

und Durchführung von Sanierungs-

programmen zur Vermeidung von 

Haushaltsnotlagen. 

Die Beschlüsse des Stabilitätsrats 

und die zugrunde liegenden Bera-

tungsunterlagen sind zu veröffent-

lichen. 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - 

 (2) Dem Stabilitätsrat obliegt die 

Überwachung der Einhaltung der 

Vorgaben des Artikels 109 Ab-

satz 3 durch Bund und Länder. 

Dabei sind die Vorgaben und Ver-

fahren aus Rechtsakten auf 

Grund des Vertrages über die Ar-

beitsweise der Europäischen 

Union zur Einhaltung der Haus-

haltsdisziplin zu berücksichtigen. 

(2) Dem Stabilitätsrat obliegt ab 

dem Jahr 2020 die Überwachung 

der Einhaltung der Vorgaben des 

Artikels 109 Absatz 3 durch Bund 

und Länder. Dabei sind die Die 

Überwachung orientiert sich an den 

Vorgaben und Verfahren aus 

Rechtsakten auf Grund des Ver-

trages über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union zur Einhal-

tung der Haushaltsdisziplin zu be-

rücksichtigen. 

- unverändert - - unverändert - 
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 (3) Die Beschlüsse des Stabilitäts-

rats und die zugrunde liegenden 

Beratungsunterlagen sind zu ver-

öffentlichen. 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - 

Artikel 114 Artikel 114 Artikel 114 Artikel 114 Artikel 114 

(1) Der Bundesminister der Finan-

zen hat dem Bundestage und dem 

Bundesrate über alle Einnahmen 

und Ausgaben sowie über das Ver-

mögen und die Schulden im Laufe 

des nächsten Rechnungsjahres zur 

Entlastung der Bundesregierung 

Rechnung zu legen. 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - - unverändert - 

(2) Der Bundesrechnungshof, des-

sen Mitglieder richterliche Unab-

hängigkeit besitzen, prüft die Rech-

nung sowie die Wirtschaftlichkeit 

und Ordnungsmäßigkeit der Haus-

halts- und Wirtschaftsführung. Er 

hat außer der Bundesregierung un-

mittelbar dem Bundestage und dem 

Bundesrate jährlich zu berichten. Im 

übrigen werden die Befugnisse des 

Bundesrechnungshofes durch Bun-

desgesetz geregelt. 

(2) Der Bundesrechnungshof, des-

sen Mitglieder richterliche Unab-

hängigkeit besitzen, prüft die Rech-

nung sowie die Wirtschaftlichkeit 

und Ordnungsmäßigkeit der Haus-

halts- und Wirtschaftsführung. Zur 

Prüfung der zweckentsprechen-

den Verwendung der den Län-

dern vom Bund im Bereich von 

Mischfinanzierungstatbeständen 

zugewiesenen Finanzierungsmit-

tel und der Erreichung der mit der 

Zuweisung verbundenen gesamt-

staatlichen Zielsetzung kann der 

Bundesrechnungshof im Beneh-

men mit den jeweils zuständigen 

Landesrechnungshöfen Erhebun-

gen bei den mit der Mittelbewirt-

schaftung beauftragten Dienst-

stellen der Landesverwaltung 

- unverändert - - unverändert - (2) Der Bundesrechnungshof, des-

sen Mitglieder richterliche Unab-

hängigkeit besitzen, prüft die 

Rechnung sowie die Wirtschaft-

lichkeit und Ordnungsmäßigkeit 

der Haushalts- und Wirtschafts-

führung des Bundes. Zum Zweck 

der Prüfung nach Satz 1 kann der 

Bundesrechnungshof auch bei 

Stellen außerhalb der Bundesver-

waltung Erhebungen vornehmen; 

dies gilt auch in den Fällen, in de-

nen der Bund den Ländern zweck-

gebundene Finanzierungsmittel 

zur Erfüllung von Länderaufgaben 

zuweist. Zur Prüfung der zweck-

entsprechenden Verwendung 

der den Ländern vom Bund im 

Bereich von Mischfinanzie-

rungstatbeständen zugewiese-

nen Finanzierungsmittel und 
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durchführen. Er hat außer der Bun-

desregierung unmittelbar dem Bun-

destage und dem Bundesrate jähr-

lich zu berichten. Im übrigen werden 

die Befugnisse des Bundesrech-

nungshofes durch Bundesgesetz ge-

regelt. 

der Erreichung der mit der Zu-

weisung verbundenen gesamt-

staatlichen Zielsetzung kann der 

Bundesrechnungshof im Beneh-

men mit den jeweils zuständigen 

Landesrechnungshöfen Erhe-

bungen bei den mit der Mittelbe-

wirtschaftung beauftragten 

Dienststellen der Landesverwal-

tung durchführen. Er hat außer 

der Bundesregierung unmittelbar 

dem Bundestage und dem Bundes-

rate jährlich zu berichten. Im übri-

gen werden die Befugnisse des 

Bundesrechnungshofes durch 

Bundesgesetz geregelt. 

Artikel 125c Artikel 125c Artikel 125c Artikel 125c Artikel 125c 

(1) Recht, das auf Grund des Arti-

kels 91a Abs. 2 in Verbindung mit 

Abs. 1 Nr. 1 in der bis zum 1. Sep-

tember 2006 geltenden Fassung er-

lassen worden ist, gilt bis zum 31. 

Dezember 2006 fort. 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - - unverändert - 

(2) Die nach Artikel 104a Abs. 4 in 

der bis zum 1. September 2006 gel-

tenden Fassung in den Bereichen 

der Gemeindeverkehrsfinanzierung 

und der sozialen Wohnraumförde-

rung geschaffenen Regelungen gel-

ten bis zum 31. Dezember 2006 fort. 

Die im Bereich der Gemeindever-

kehrsfinanzierung für die besonde-

ren Programme nach § 6 Abs. 1 des 

(2) Die nach Artikel 104a Abs. 4 in 

der bis zum 1. September 2006 gel-

tenden Fassung in den Bereichen der 

Gemeindeverkehrsfinanzierung und 

der sozialen Wohnraumförderung 

geschaffenen Regelungen gelten bis 

zum 31. Dezember 2006 fort. Die im 

Bereich der Gemeindeverkehrsfi-

nanzierung für die besonderen Pro-

gramme nach § 6 Abs. 1 des Ge-

meindeverkehrsfinanzierungsgesetz

(2) Die nach Artikel 104a Abs. 4 in 

der bis zum 1. September 2006 gel-

tenden Fassung in den Bereichen der 

Gemeindeverkehrsfinanzierung und 

der sozialen Wohnraumförderung 

geschaffenen Regelungen gelten bis 

zum 31. Dezember 2006 fort. Die im 

Bereich der Gemeindeverkehrsfi-

nanzierung für die besonderen Pro-

gramme nach § 6 Abs. 1 des Ge-

meindeverkehrsfinanzierungsgesetz

(2) Die nach Artikel 104a Abs. 4 in 

der bis zum 1. September 2006 

geltenden Fassung in den Berei-

chen der Gemeindeverkehrsfinan-

zierung und der sozialen Wohn-

raumförderung geschaffenen 

Regelungen gelten bis zum 31. De-

zember 2006 fort. Die im Bereich 

der Gemeindeverkehrsfinanzie-

rung für die besonderen Pro-

- unverändert - 
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Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-

setzes sowie die sonstigen nach Ar-

tikel 104a Abs. 4 in der bis zum 1. 

September 2006 geltenden Fassung 

geschaffenen Regelungen gelten bis 

zum 31. Dezember 2019 fort, soweit 

nicht ein früherer Zeitpunkt für das 

Außerkrafttreten bestimmt ist oder 

wird. 

es sowie die mit dem Gesetz über 

Finanzhilfen des Bundes nach Ar-

tikel 104a Absatz 4 des Grundge-

setzes an die Länder Bremen, 

Hamburg, Mecklenburg-Vor-

pommern, Niedersachsen sowie 

Schleswig-Holstein für Seehäfen 

vom 20. Dezember 2001 die sons-

tigen nach Artikel 104a Abs. 4 in der 

bis zum 1. September 2006 gelten-

den Fassung geschaffenen Regelun-

gen gelten bis zu ihrer Aufhebung 

fort zum 31. Dezember 2019 fort, 

soweit nicht ein früherer Zeit-

punkt für das Außerkrafttreten 

bestimmt ist oder wird. Die sonsti-

gen nach Artikel 104a Absatz 4 in 

der bis zum 1. September 2006 

geltenden Fassung geschaffenen 

Regelungen gelten bis zum 31. De-

zember 2019 fort, soweit nicht ein 

früherer Zeitpunkt für das Au-

ßerkrafttreten bestimmt ist oder 

wird. 

es sowie die mit dem Gesetz über 

Finanzhilfen des Bundes nach Ar-

tikel 104a Absatz 4 des Grundge-

setzes an die Länder Bremen, 

Hamburg, Mecklenburg-Vor-

pommern, Niedersachsen sowie 

Schleswig-Holstein für Seehäfen 

vom 20. Dezember 2001 die sons-

tigen nach Artikel 104a Absatz 4 in 

der bis zum 1. September 2006 gel-

tenden Fassung geschaffenen Rege-

lungen gelten bis zu ihrer Aufhe-

bung fort zum 31. Dezember 2019 

fort, soweit nicht ein früherer 

Zeitpunkt für das Außerkrafttre-

ten bestimmt ist oder wird. Eine 

Änderung des Gemeindeverkehrsfi-

nanzierungsgesetzes durch Bundes-

gesetz ist ab dem 1. Januar 2025 zu-

lässig. Die sonstigen nach Artikel 

104a Absatz 4 in der bis zum 1. 

September 2006 geltenden Fas-

sung geschaffenen Regelungen 

gelten bis zum 31. Dezember 2019 

fort, soweit nicht ein früherer 

Zeitpunkt für das Außerkrafttre-

ten bestimmt ist oder wird. 

gramme nach § 6 Abs. 1 des Ge-

meindeverkehrsfinanzierungsge-

setzes sowie die mit dem Gesetz 

über Finanzhilfen des Bundes 

nach Artikel 104a Absatz 4 des 

Grundgesetzes an die Länder 

Bremen, Hamburg, Mecklen-

burg-Vorpommern, Niedersach-

sen sowie Schleswig-Holstein für 

Seehäfen vom 20. Dezember 

2001 die sonstigen nach Artikel 

104a Absatz 4 in der bis zum 1. 

September 2006 geltenden Fas-

sung geschaffenen Regelungen 

gelten bis zu ihrer Aufhebung 

fort zum 31. Dezember 2019 

fort, soweit nicht ein früherer 

Zeitpunkt für das Außerkraft-

treten bestimmt ist oder wird. 

Eine Änderung des Gemeindever-

kehrsfinanzierungsgesetzes durch 

Bundesgesetz, das der Zustim-

mung des Bundesrates bedarf, ist 

ab dem 1. Januar 2025 zulässig. 

Die sonstigen nach Artikel 104a 

Absatz 4 in der bis zum 1. Sep-

tember 2006 geltenden Fassung 

geschaffenen Regelungen gelten 

bis zum 31. Dezember 2019 fort, 

soweit nicht ein früherer Zeit-

punkt für das Außerkrafttreten 

bestimmt ist oder wird. 
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Geltende Rechtslage Referentenentwurf  Gesetzentwurf  Stellungnahme des Bundes-
rates 

Änderungen im parlamenta-
rischen Verfahren 

Artikel 143d Artikel 143d Artikel 143d Artikel 143d Artikel 143d 

(1) Artikel 109 und 115 in der bis 

zum 31. Juli 2009 geltenden Fas-

sung sind letztmals auf das Haus-

haltsjahr 2010 anzuwenden. Artikel 

109 und 115 in der ab dem 1. Au-

gust 2009 geltenden Fassung sind 

erstmals für das Haushaltsjahr 2011 

anzuwenden; am 31. Dezember 

2010 bestehende Kreditermächti-

gungen für bereits eingerichtete 

Sondervermögen bleiben unberührt. 

Die Länder dürfen im Zeitraum vom 

1. Januar 2011 bis zum 31. Dezem-

ber 2019 nach Maßgabe der gelten-

den landesrechtlichen Regelungen 

von den Vorgaben des Artikels 109 

Absatz 3 abweichen. Die Haushalte 

der Länder sind so aufzustellen, 

dass im Haushaltsjahr 2020 die Vor-

gabe aus Artikel 109 Absatz 3 Satz 

5 erfüllt wird. Der Bund kann im 

Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis 

zum 31. Dezember 2015 von der 

Vorgabe des Artikels 115 Absatz 2 

Satz 2 abweichen. Mit dem Abbau 

des bestehenden Defizits soll im 

Haushaltsjahr 2011 begonnen wer-

den. Die jährlichen Haushalte sind 

so aufzustellen, dass im Haushalts-

jahr 2016 die Vorgabe aus Artikel 

115 Absatz 2 Satz 2 erfüllt wird; das 

Nähere regelt ein Bundesgesetz. 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - - unverändert - 

(2) Als Hilfe zur Einhaltung der 

Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - - unverändert - 
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Änderungen im parlamenta-
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ab dem 1. Januar 2020 können den 

Ländern Berlin, Bremen, Saarland, 

Sachsen-Anhalt und Schleswig-

Holstein für den Zeitraum 2011 bis 

2019 Konsolidierungshilfen aus 

dem Haushalt des Bundes in Höhe 

von insgesamt 800 Millionen Euro 

jährlich gewährt werden. Davon 

entfallen auf Bremen 300 Millionen 

Euro, auf das Saarland 260 Millio-

nen Euro und auf Berlin, Sachsen-

Anhalt und Schleswig-Holstein je-

weils 80 Millionen Euro. Die Hilfen 

werden auf der Grundlage einer 

Verwaltungsvereinbarung nach 

Maßgabe eines Bundesgesetzes mit 

Zustimmung des Bundesrates ge-

leistet. Die Gewährung der Hilfen 

setzt einen vollständigen Abbau der 

Finanzierungsdefizite bis zum Jah-

resende 2020 voraus. Das Nähere, 

insbesondere die jährlichen Abbau-

schritte der Finanzierungsdefizite, 

die Überwachung des Abbaus der 

Finanzierungsdefizite durch den 

Stabilitätsrat sowie die Konsequen-

zen im Falle der Nichteinhaltung 

der Abbauschritte, wird durch Bun-

desgesetz mit Zustimmung des 

Bundesrates und durch Verwal-

tungsvereinbarung geregelt. Die 

gleichzeitige Gewährung der Kon-

solidierungshilfen und Sanierungs-

hilfen auf Grund einer extremen 

Haushaltsnotlage ist ausgeschlos-

sen. 
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Geltende Rechtslage Referentenentwurf  Gesetzentwurf  Stellungnahme des Bundes-
rates 

Änderungen im parlamenta-
rischen Verfahren 

(3) Die sich aus der Gewährung der 

Konsolidierungshilfen ergebende 

Finanzierungslast wird hälftig von 

Bund und Ländern, von letzteren 

aus ihrem Umsatzsteueranteil, ge-

tragen. Das Nähere wird durch Bun-

desgesetz mit Zustimmung des 

Bundesrates geregelt. 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - - unverändert - 

 (4) Als Hilfe zur künftig eigenstän-

digen Einhaltung der Vorgaben 

des Artikels 109 Absatz 3 können 

den Ländern Bremen und Saar-

land ab dem 1. Januar 2020 Sanie-

rungshilfen aus dem Haushalt des 

Bundes gewährt werden. Die Ge-

währung erfolgt mit der Maßgabe 

von Auflagen zum Abbau des 

Schuldenstandes. Die Hilfen wer-

den nach Maßgabe eines Bundes-

gesetzes auf der Grundlage einer 

Verwaltungsvereinbarung geleis-

tet. Die gleichzeitige Gewährung 

der Sanierungshilfen und Sanie-

rungshilfen auf Grund einer ext-

remen Haushaltsnotlage ist ausge-

schlossen. 

(4) Als Hilfe zur künftig eigenstän-

digen Einhaltung der Vorgaben 

des Artikels 109 Absatz 3 können 

den Ländern Bremen und Saar-

land ab dem 1. Januar 2020 Sanie-

rungshilfen in Höhe von jährlich 

insgesamt 800 Millionen Euro aus 

dem Haushalt des Bundes ge-

währt werden. Die Länder ergrei-

fen hierzu Maßnahmen zum Abbau 

der übermäßigen Verschuldung so-

wie zur Stärkung der Wirtschafts- 

und Finanzkraft. Das Nähere regelt 

ein Bundesgesetz, das der Zustim-

mung des Bundesrates bedarf. Die 

Gewährung erfolgt mit der Maß-

gabe von Auflagen zum Abbau des 

Schuldenstandes. Die Hilfen wer-

den nach Maßgabe eines Bundes-

gesetzes auf der Grundlage einer 

Verwaltungsvereinbarung geleis-

tet. Die gleichzeitige Gewährung 

der Sanierungshilfen und Sanie-

rungshilfen auf Grund einer ext-

remen Haushaltsnotlage ist ausge-

schlossen. 

- unverändert - - unverändert - 
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Geltende Rechtslage Referentenentwurf  Gesetzentwurf  Stellungnahme des Bundes-
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Änderungen im parlamenta-
rischen Verfahren 

Artikel 143e Artikel 143e Artikel 143e Artikel 143e Artikel 143e 

 (1) Abweichend von Artikel 90 

Absatz 2 werden die Bundesau-

tobahnen und autobahnähnlichen 

Bundesstraßen außerhalb ge-

schlossener Ortslagen mit unmit-

telbarer Anbindung an Bundesau-

tobahnen längstens bis zum 31. 

Dezember 2020 in Auftragsver-

waltung durch die Länder oder 

die nach Landesrecht zuständigen 

Selbstverwaltungskörperschaften 

geführt. Der Bund hat die aus-

schließliche Gesetzgebungskom-

petenz, die Umwandlung der Auf-

tragsverwaltung in 

Bundesverwaltung nach Arti-

kel 90 Absatz 2 und 4 zu regeln. 

(1) Abweichend von Artikel 90 

Absatz 2 werden die Die Bunde-

sautobahnen und autobahnähnli-

chen Bundesstraßen außerhalb 

geschlossener Ortslagen mit un-

mittelbarer Anbindung an Bunde-

sautobahnen längstens werden ab-

weichend von Artikel 90 Absatz 2 bis 

zum 31. Dezember 2020 in Auf-

tragsverwaltung durch die Län-

der oder die nach Landesrecht zu-

ständigen 

Selbstverwaltungskörperschaften 

geführt. Der Bund hat die aus-

schließliche Gesetzgebungskom-

petenz, regelt die Umwandlung 

der Auftragsverwaltung in Bun-

desverwaltung nach Artikel 90 

Absatz 2 und 4 durch Bundesgesetz 

mit Zustimmung des Bundesrates zu 

regeln. 

- unverändert - (1) Abweichend von Artikel 90 

Absatz 2 werden die Die Bunde-

sautobahnen und autobahnähn-

lichen Bundesstraßen außer-

halb geschlossener Ortslagen 

mit unmittelbarer Anbindung 

an Bundesautobahnen längstens 

werden abweichend von Artikel 

90 Absatz 2 längstens bis zum 

31. Dezember 2020 in Auftrags-

verwaltung durch die Länder o-

der die nach Landesrecht zu-

ständigen 

Selbstverwaltungskörperschaf-

ten geführt. Der Bund hat die 

ausschließliche Gesetzgebungs-

kompetenz, regelt die Umwand-

lung der Auftragsverwaltung in 

Bundesverwaltung nach Arti-

kel 90 Absatz 2 und 4 durch 

Bundesgesetz mit Zustimmung des 

Bundesrates zu regeln. 

 (2) Die zuständige oberste Bun-

desbehörde kann den Landesbe-

hörden Weisungen für die Um-

wandlung der 

Auftragsverwaltung der Bunde-

sautobahnen in Bundesverwal-

tung erteilen und hierzu allge-

meine Verwaltungsvorschriften 

ohne Zustimmung des Bundesra-

tes erlassen. 

(2) Die zuständige oberste Bun-

desbehörde kann den Landesbe-

hörden Weisungen für die Um-

wandlung der 

Auftragsverwaltung der Bunde-

sautobahnen in Bundesverwal-

tung erteilen und hierzu allge-

meine Verwaltungsvorschriften 

ohne Zustimmung des Bundesra-

tes erlassen. Auf Antrag eines Lan-

des, der bis zum 31. Dezember 2018 

zu stellen ist, übernimmt der Bund 

- unverändert - - unverändert -  
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Geltende Rechtslage Referentenentwurf  Gesetzentwurf  Stellungnahme des Bundes-
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Änderungen im parlamenta-
rischen Verfahren 

abweichend von Artikel 90 Absatz 4 

die sonstigen Bundesstraßen des 

Fernverkehrs, soweit sie im Gebiet 

dieses Landes liegen, mit Wirkung 

zum 1. Januar 2021 in Bundesver-

waltung. 

   (2a) Soweit der Bund nicht Ei-

gentümer der Bundesautobah-

nen und Bundesfernstraßen ist, 

ist das Eigentum gemäß Artikel 

90 Absatz 1 zu erwerben. Für 

Bundesautobahnen und sonstige 

Bundesstraßen des Fernver-

kehrs, die vor dem 3. Oktober 

1990 errichtet worden sind oder 

innerhalb der Ortslagen verlau-

fen, können aufgrund eines Ge-

setzes mit Zustimmung des Bun-

desrates Ausnahmen zugelassen 

werden. 

 

 (3) Beamte der Bundesautobahn-

verwaltung sowie der Bundesver-

waltung für sonstige Bundesstra-

ßen des Fernverkehrs können 

durch Gesetz oder auf Grund ei-

nes Gesetzes unter Wahrung ihrer 

Rechtsstellung und der Verant-

wortung des Dienstherrn der in 

Artikel 90 Absatz 2 Satz 2 genann-

ten Gesellschaft zur Dienstleis-

tung zugewiesen werden. Zu die-

sem Zweck können der 

Gesellschaft Dienstherrenbefug-

nisse übertragen werden. 

(3) Beamte der Bundesautobahn-

verwaltung sowie der Bundesver-

waltung für sonstige Bundesstra-

ßen des Fernverkehrs können 

durch Gesetz oder auf Grund ei-

nes Gesetzes unter Wahrung ihrer 

Rechtsstellung und der Verant-

wortung des Dienstherrn der in 

Artikel 90 Absatz 2 Satz 2 genann-

ten Gesellschaft zur Dienstleis-

tung zugewiesen werden. Zu die-

sem Zweck können der 

Gesellschaft Dienstherrenbefug-

nisse übertragen werden. 

- unverändert -  



 

Synopse zum Entwurf GG Seite 23 
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Änderungen im parlamenta-
rischen Verfahren 

Artikel 143f Artikel 143f Artikel 143f Artikel 143f Artikel 143f 

 Das Gesetz über den Finanzaus-

gleich zwischen Bund und Län-

dern sowie sonstige auf der 

Grundlage von Artikel 107 Absatz 

2 in seiner ab dem 1. Januar 2020 

geltenden Fassung erlassene Ge-

setze treten außer Kraft, wenn 

nach dem 31. Dezember 2030 die 

Bundesregierung oder gemeinsam 

mindestens drei Länder Verhand-

lungen über eine Neuordnung der 

bundesstaatlichen Finanzbezie-

hungen verlangt haben und mit 

Ablauf von fünf Jahren nach No-

tifikation des Verhandlungsver-

langens der Bundesregierung oder 

des Verhandlungsverlangens der 

Länder beim Bundespräsidenten 

keine gesetzliche Neuordnung der 

bundesstaatlichen Finanzbezie-

hungen in Kraft getreten ist. Der 

Tag des Außerkrafttretens ist im 

Bundesgesetzblatt bekannt zu ge-

ben. 

Artikel 143d, das Das Gesetz über 

den Finanzausgleich zwischen 

Bund und Ländern sowie sonstige 

auf der Grundlage von Artikel 107 

Absatz 2 in seiner ab dem 1. Ja-

nuar 2020 geltenden Fassung er-

lassene Gesetze treten außer 

Kraft, wenn nach dem 31. Dezem-

ber 2030 die Bundesregierung o-

der gemeinsam mindestens drei 

Länder Verhandlungen über eine 

Neuordnung der bundesstaatli-

chen Finanzbeziehungen verlangt 

haben und mit Ablauf von fünf 

Jahren nach Notifikation des Ver-

handlungsverlangens der Bundes-

regierung oder des Verhandlungs-

verlangens der Länder beim 

Bundespräsidenten keine gesetzli-

che Neuordnung der bundesstaat-

lichen Finanzbeziehungen in 

Kraft getreten ist. Der Tag des 

Außerkrafttretens ist im Bundes-

gesetzblatt bekannt zu geben. 

- unverändert - Artikel 143d, das Das Gesetz über 

den Finanzausgleich zwischen 

Bund und Ländern sowie sons-

tige auf der Grundlage von Arti-

kel 107 Absatz 2 in seiner ab 

dem 1. Januar 2020 geltenden 

Fassung erlassene Gesetze treten 

außer Kraft, wenn nach dem 31. 

Dezember 2030 die Bundesregie-

rung, der Bundestag oder ge-

meinsam mindestens drei Län-

der Verhandlungen über eine 

Neuordnung der bundesstaatli-

chen Finanzbeziehungen ver-

langt haben und mit Ablauf von 

fünf Jahren nach Notifikation 

des Verhandlungsverlangens 

der Bundesregierung, des Bun-

destags oder des Verhandlungs-

verlangens der Länder beim 

Bundespräsidenten keine gesetz-

liche Neuordnung der bundes-

staatlichen Finanzbeziehungen 

in Kraft getreten ist. Der Tag des 

Außerkrafttretens ist im Bun-

desgesetzblatt bekannt zu geben. 

Artikel 143g Artikel 143g Artikel 143g Artikel 143g Artikel 143g 

 Für die Regelung der Steuerer-

tragsverteilung, des Länderfi-

nanzausgleichs und der Bundeser-

gänzungszuweisungen bis zum 31. 

Dezember 2019 ist Artikel 107 in 

seiner bis zum Inkrafttreten des 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - 
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Gesetzes zur Änderung des 

Grundgesetzes vom [einsetzen: 

Tag der Ausfertigung] geltenden 

Fassung weiter anzuwenden. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 Das Gesetz tritt am Tag nach der 

Verkündung in Kraft. 

- unverändert - - unverändert - - unverändert - 

 


